
Selbstverpflichtungserklärung 

für Reiseveranstalter 
in Märkisch-Oderland 

 
 
Die Bewilligung von Förderungen für betreute Kinder- und Jugendreisen und die 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis ist gebunden an die Einhaltung dieser 

Selbstverpflichtungserklärung. Falsche Angaben führen zur Rückerstattung der 
Förderung. 

 
Der Reiseveranstalter 
 

Name  

 

 
Anschrift 

 

 
 

 
Nr. Vereinsregister 

 
 

 
Vorsitzender / Geschäftsführer 

 
 

 
verpflichtet sich, die Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendreisen in 

Märkisch Oderland vom 18.09.2008 anzuerkennen. 

 
Folgende Punkte können derzeit noch nicht erfüllt werden: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Wir verpflichten uns, diese bis zum __________________ zu erfüllen. 
 

 
   
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel  

 
 

Zur Kenntnis genommen und Abweichung(en) bestätigt: 
 

 
   
Ort, Datum  Landkreis Märkisch-Oderland, Jugendamt  
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